
 

A M T S B L A T T             
der Verbandsgemeinde  Weida-Land 
 
1. Jahrgang                    Nemsdorf-Göhrendorf, den 14. September 2010                     Nr. 15 
 
Inhalt                                                                                                            _______          Seite          
 
 
Impressum ........................................................................................................................  1  
 
Bekanntmachung der Gemeinde Steigra 
• Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Steigra 
      mit dazugehöriger kommunalaufsichtlicher Genehmigung vom 23.08.2010 .......... 2, 3 
 
Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
„Weida“- AöR  
Beschlüsse aus der Versammlung des Verwaltungsrates vom 19.07.2010 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil: 
• Beschluss-Nr. 03-02-10 
      Beschluss zum Wasserlieferungsvertrag zwischen der MIDEWA und dem  
      Trinkwasser- und Abwasserbetrieb „Weida“ AöR .......................................................... 4 
• Beschluss-Nr. 04-02-10 
      Beschluss zum Einleitvertrag zwischen dem AZV „Eisleben-Süßer See“ und  
      dem Trinkwasser- und Abwasserbetrieb „Weida“ AöR .................................................. 4 
• Beschluss-Nr. 05-02-10 
      Beschluss zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2010 ................................................. 4, 5 
aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil: 
• Beschluss-Nr. 06-02-10 
      Beschluss zu einem Personalvertreter .............................................................................. 5 
 
• Bekanntmachung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Trinkwasser-  
      und Abwasserbetriebes „Weida“ AöR für das Wirtschaftsjahr 2010 sowie die 
      Genehmigung des Landkreises Saalekreis 
      hier: Auslegung ................................................................................................................ 6 
 
 
 
 
Impresssum 
Amtsblatt der Verbandgemeinde Weida-Land;    im Internet unter: www.vg-weida-land.de 
Herausgeber: Die Verbandsgemeindebürgermeisterin; 
VerbGem  Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, 
Tel.: 034771/ 9000; Fax: 034771/900-50 
Verantwortlich: Hauptamt der Verbandsgemeinde Weida-Land 
Standort Schraplau, Marktstraße 25, 06279 Schraplau, Tel.: 034774/4390; Fax: 034774/43933 
Satz/Druck: VerbGem Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird im Gebäude der Verbandsgemeinde Weida-Land, 
Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf ausgelegt.  
Es kann gegen eine Gebühr einzeln bezogen oder abonniert werden. 
 
 
 



    Seite  2                                               Amtsblatt Nr. 15                                14. September  2010 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Steigra 
 

 
Satzung  

zur 1. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Steigra 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 
1993 (GVBl. LSA S. 568), in der jeweils geltenden Fassung  hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Steigra die Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Steigra beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 1- Name, Bezeichnung – erhält folgende Fassung: 
 

(1)  Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Steigra“.  
 
(2) Das Gemeindegebiet umfasst die Ortsteile Albersroda, Jüdendorf,  

      Kalzendorf, Schnellroda und Steigra. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Steigra tritt am  
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Steigra,  30.08.2010 
 
 
 
Wrede 
Bürgermeister      - Dienstsiegel - 
 
 
 
 
Kommunalaufsichtliche Genehmigung vom 23.08.2010 
 
1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Steigra 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 2010-04/015 vom 15.06.2010 
 
Gegenüber der Gemeinde Steigra ergeht hiermit folgende Verfügung: 
 

1. die vom Gemeinderat der Gemeinde Steigra am 15.06.2010 unter Beschluss-Nr.  
      2010-04/015 beschlossene 1. Änderung der Hauptsatzung wird genehmigt. 
 
2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei. 
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Begründung: 
Mit Schreiben vom 05.07.2010, hier eingegangen am 07.07.2010, legten Sie mir die am 
15.06.2010 beschlossene 1. Änderung der Hauptsatzung mit der Bitte um Genehmigung vor. 
 
Zur formellen Rechtmäßigkeitsprüfung standen mir zusätzlich der Nachweis der Bekanntmachung 
der Sitzung, die Einladung an die Gemeinderäte, der Auszug aus dem Sitzungsprotokoll sowie der 
ausgefertigte Beschluss zur Verfügung. 
 
zu1.
Die Hauptsatzung einer Gemeinde bedarf gemäß § 7 Abs. 2 GO LSA der Genehmigung durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde. Sie darf nur versagt werden, soweit die Satzung nicht mit den 
Gesetzen vereinbar ist. Die Satzung wird erst mit der Genehmigung wirksam (§ 140 Abs. 1 GO 
LSA). Zuständige Kommunalaufsichtsbehörde nach § 134 Abs. 1 GO LSA ist der Landkreis 
Saalekreis. 
 
Die vorgenommene Änderung der Hauptsatzung hinsichtlich der Aufnahme von Ortsteilen 
entspricht der Regelung in § 1 Abs. 4 des Gebietsänderungsvertrages vom 06.08.2009 zwischen 
den aufgelösten Gemeinden Steigra und Albersroda. 
 
Im vorliegenden Fall wird die Genehmigung erteilt. 
 
zu 2.
Die Entscheidung zur Kostenfreiheit beruht auf § 2 Abs. 1 VwKostG LSA. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Saalekreis, 
Domplatz 9, 06217 Merseburg einzulegen. 
 
Rechtsquellen: 

1. Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 
S. 568), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.07.2010 (GVBl. LSA S. 406) 

2. Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 
18.11.2005, GVBl. LSA S. 698 

3. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.2003 (BGBl. / S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 
14.08.2009 (BGBl. / S. 2927) 

4. Verwaltungskostengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27.06.1991, 
(GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 22.12.2004, (GVBl. 
LSA S. 866, 868) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Thamm 
SB Kommunalaufsicht 
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Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
„Weida“- AöR  
 
Beschlüsse aus der Versammlung des Verwaltungsrates vom 19.07.2010 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
• Beschluss-Nr.: 03-02-10 
      Der Trinkwasser- und Abwasserbetrieb „Weida“ AöR beschließt den vorliegenden 

Wasserlieferungsvertrag mit der MIDEWA. 
 
• Beschluss-Nr.: 04-02-10 
      Der Trinkwasser- und Abwasserbetrieb „Weida“ AöR beschließt den vorliegenden 

Einleitvertrag zwischen dem AZV „Eisleben-Süßer See“ vertreten durch den 
Verbandsgeschäftsführer Herrn Gimpel, und dem Trinkwasser- und Abwasserbetrieb 

      „Weida“ AöR, vertreten durch den Vorstand Herrn Pfeiffer. 
 
• Beschluss-Nr.: 05-02-10 
      Beschluss über den 1. Nachtrag Wirtschaftsplanes 2010 des Trinkwasser- und 

Abwasserbetriebes „Weida“ 
 
Auf Grund des § 13 der Anstaltsverordnung  in der derzeit jeweils gültigen Fassung hat der 
Verwaltungsrat am 19.07.2010 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird:  
im Erfolgsplan 
 im Aufwand auf                    774.300 EUR 
              im Ertrag auf                       812.930 EUR 
festgesetzt. 
Es entsteht ein Gewinn in Höhe von 38.630 EUR. 
 
im Vermögensplan 
           in der Einnahme auf             1.448.400 EUR 
           in der Ausgabe auf               1.448.400 EUR 
festgesetzt. 
 
Im Bereich Trinkwasser 
 
im Erfolgsplan 
 im Aufwand auf   215.800 EUR 
 im Ertrag auf    227.800 EUR 
festgesetzt. 
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von 12.000 EUR. 
 
im Vermögensplan 
 in der Einnahme auf     34.300 EUR 
 in der Ausgabe auf    34.300 EUR 
festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmeseite eingestellt 
worden. 
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Im Bereich Abwasser 
 
im Erfolgsplan 
 im Aufwand auf   558.500 EUR 
 im Ertrag auf    585.130 EUR 
festgesetzt. 
 
Damit entsteht ein Gewinn  in Höhe von  26.630 EUR. 
             
im Vermögensplan 

in der Einnahme auf  1.414.100 EUR   
in der Ausgabe auf   1.414.100 EUR 

festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmeseite eingestellt 
worden. 

 
 

  § 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2010 zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 165.000,00 EUR festgesetzt. 
        § 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 
        § 4  
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2010 wird 
im Bereich Abwasser auf 100.000 EUR festgesetzt. 
                                                                          § 5 
 
Nicht zuordenbare Aufwendungen und Erträge werden zwischen den Bereichen Trinkwasser und 
Abwasser im Verhältnis  50 : 50 aufgeteilt. 
 
                                                       
aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil:  
• Beschluss-Nr.: 06-02-10 
      Beschluss zu einem Personalvertreter 
 
 
 
Schraplau, 08.09.2010 
 
Pfeiffer        - Siegel - 
Der Vorstand 
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Bekanntmachung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes „Weida“ AöR für das Wirtschaftsjahr 2010  
 
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes „Weida“ AöR  
für das Wirtschaftsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Mit Schreiben vom 05.08.2010, Aktenzeichen I/15 14 01 – 310 we,  hat die Kommunalaufsicht  
des Landkreises Saalekreis die Genehmigung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan erteilt. 
 
Die Satzung zum  Nachtrag des Wirtschaftsplanes, sowie der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
einschließlich der Anlagen des TAW „Weida“ AöR für das Wirtschaftsjahr 2010 und die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis liegen nach § 94 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Zeit vom  
 

22.09.2010 bis 07.10.2010  
 
im Büro des TAW „Weida“  Schulstraße 1 in 06279 Schraplau während folgender  
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht aus: 
 
  montags, dienstags, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
       von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
  donnerstags    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
       von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
   
 
Schraplau, 08.09.2010 
 
 
 
Pfeiffer 
Der Vorstand      -Siegel- 
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